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Vorwort 
Vorwort 
 
Ein wiederkehrender Topos in der Auseinandersetzung mit dem japanischen 
Recht und seinen Eigenheiten ist die Frage, ob Recht in Japan in ähnlicher 
Weise wie in den Rechtsordnungen Kontinentaleuropas und des Common 
Law als Durchsetzung subjektiver Rechte begriffen und gelebt wird. Diese 
durchaus vielschichtige Frage diente als Oberthema der Sektion Recht auf 
dem 16. Deutschsprachigen Japanologentag, der vom 25. bis 28. August 2015 
an der Ludwig-Maximilians-Universität in München stattfand. Aus den 
Referaten dieser Sektion sind die Beiträge des vorliegenden Sonderheftes 
hervorgegangen. Sie sollen den außerordentlich fruchtbaren Austausch im 
Rahmen der Sektion dokumentieren, vertiefen und einem breiten Fach-
publikum zugänglich machen.  

Es versteht sich von selbst, dass sich die Frage, inwieweit eine schwä-
cher verwurzelte Vorstellung von subjektiven Rechten tatsächlich als ein 
Charakteristikum des japanischen Rechts gelten kann, nicht abschließend 
beantworten lässt. Die folgenden sieben Beiträge und der vorangestellte 
Problemaufriss sollen die Diskussion vielmehr vorantreiben, indem sie die 
Fragestellung ausdifferenzieren, aus unterschiedlichem Blickwinkel histo-
risch beleuchten und konkrete Anschauungsbeispiele sowohl aus dem Be-
reich des Allgemeinen Zivilrechts, als auch aus speziellen Rechtsgebieten 
bieten.  

Der Herausgeber dankt den Veranstaltern des Japanologentags, allen Re-
ferenten und Diskutanten der Sektion Recht und natürlich besonders den 
Autoren der folgenden Beiträge. Die Veröffentlichung dieses Sonderhefts 
wurde ermöglicht durch Mittel des Forschungsprojekts „Protecting the 
Weak: Entangled processes of framing, mobilization and institutionalization 
in East Asia“ am Interdisziplinären Zentrum für Ostasienstudien (IZO) der 
Goethe Universität Frankfurt. Der VolkswagenStiftung gilt Dank für die 
Förderung dieses Projekts (AZ 87 382) im Rahmen ihrer Initiative 
„Schlüsselthemen für Wissenschaft und Gesellschaft“. Frau Janina Jentz ist 
schließlich für die wie immer sorgfältige und geduldige Bearbeitung der 
Manuskripte zu danken. 
 
Moritz Bälz, Frankfurt am Main, im August 2018 
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Das Ringen um staatliche Souveränität und  
das Wirtschaftsrecht des Stärkeren  

Markenschutz in Ostasien  
Europa und der Markenschutz in Japan und Ostasien,  

1884–1923 

Harald Fuess∗ 
Harald Fuess 
I. Fragestellung: Warum verdienen Handelsmarken rechtlichen Schutz? 
II. Historischer Kontext: Der Anfang des Markenschutzes in Europa und den 

Vereinigten Staaten 
III. Markenschutz in Japan als Nationale Rechtsgeschichte 

1. Japanische Vorgeschichte des modernen Markenschutzes 
2. Japans Gesetzesentwicklung von der Meiji- bis zur Taishō-Zeit 

IV. Globalhistorische Perspektive zur Geschichte des Markenschutzes in Ostasien 
1. Japans Markenschutz und nationale Souveränität 
2. Die ausländischen Mächte und der Markenschutz in China und Korea 
3. Die japanische Kolonialisierung Koreas und der Markenschutz 

V. Fazit: Markenschutz und der imperiale Wettbewerb in Ostasien 
 

I. FRAGESTELLUNG: WARUM VERDIENEN HANDELSMARKEN 
RECHTLICHEN SCHUTZ? 

Heute werden Handelsmarken weltweit durch Gesetze geschützt und das 
Grundprinzip, dass es sich bei solchen Kennzeichnungen um einen recht-
lich schützenswerten Besitzstand handelt, erscheint grundsätzlich nicht 
kontrovers. Die entscheidenden Fragen beziehen sich häufig darauf, wie 
eine Marke definiert wird und welche Systeme zu ihrer Erfassung national 
und international eingesetzt und anerkannt werden. Grundsätzlich entwi-
ckelten sich seit dem 19. Jahrhundert zwei Rechtstraditionen, einmal eine 
kontinentaleuropäische mit Registrierungssystemen von Kennzeichen wie 
in Deutschland und zum anderen eine angelsächsische, in der die wirt-
schaftliche Benutzung einer Marke eher ihre Schutzwürdigkeit etablierte.1 
                                                           
∗  Professor für Kultur- und Wirtschaftsgeschichte, Exzellenzcluster „Asien und Euro-

pa im globalen Kontext“, Universität Heidelberg und Project Professor, Top Global 
University Program, Kyōto University. 

1 Auch in England konnten Firmen ihre Marken ab dem Trade Marks Registration Act 
von 1875 registrieren lassen und bis 1914 stellten sie 165.263 Anträge auf Marken-
schutz. Nach 1876 stieg die Anzahl der Markenschutzgerichtsfälle schnell an, da die 
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Diese unterschiedlichen Rechtsvorstellungen beeinflussten dann auch die 
Reformdebatten und Praktiken in Ostasien, als sich dort das moderne Mar-
kenrecht westlicher Prägung um die Wende des 19. Jahrhunderts etablierte. 

Heute wird die Existenz von staatlichem Markenschutz allgemein damit 
begründet, dass damit gesamtwirtschaftlich eine Investition von Zeit und 
Geld in Qualitätsprodukte gefördert werden soll, welche langfristig allen 
Wirtschaftsakteuren zugutekommt, ob Produzenten oder Konsumenten. Das 
geltende japanische Markenschutzgesetz in der Fassung der jüngsten größe-
ren Reform aus dem Jahre 20062 rechtfertigt in seinem ersten Paragraphen 
den staatlichen Schutz von Marken als eine Notwendigkeit, um die geschäft-
liche Reputation von Personen zu sichern, die Marken benutzen und hier-
durch zur Entwicklung der Industrie beitragen, und um die Interessen der 
Verbraucher zu schützen.3 Japanrechtler argumentieren jedoch, dass in Japan 
traditionell vor allem die Produzenten und weniger die Verbraucherrechte 
geschützt werden.4 Allgemein sehen Kritiker in einem System der Marken-
rechte auch ein ungerechtfertigtes Wirtschaftsmonopol von etablierten Fir-
men, das den freien Wettbewerb und den Handel weltweit einschränkt.5 In 
Hinsicht auf den internationalen Wettbewerb wird in der Presse häufig sug-
geriert, es gäbe entscheidende Unterschiede zwischen den westlichen Natio-
nen, die den Markenschutz ernst nähmen, und den asiatischen Ländern, in 
denen es wie in China eine Art rechtsfreien Raum gebe und unlauterer Wett-
bewerb herrsche, da dort im großen Stil Markenpiraterie betrieben werde. 
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnete die Chinesen als „Welt-
meister im Kopieren und im Verletzen geistigen Eigentums“ und China sei 
ein Land in dem manchmal „das Gesetz des Dschungels“ herrsche.6  
                                                                                                                             

Firmen, insbesondere in der Konsumgüterindustrie, ihre nun gesetzlich erlaubten ex-
klusiven Markenrechte am Markt durchzusetzen versuchten. Alkoholproduzenten 
gehörten zu den entschiedensten Lobbyisten für die Einführung eines Markenschutz-
gesetzes und der erste Eintrag in das Markenregister war Bass Beer. T. DA SILVA 
LOPES / P. GUIMARES, Trademarks and British dominance in consumer goods, 1876–
1914, in: The Economic History Review 67, 3 (August 2014) 793–817. 

2 Shōhyō-hō, Gesetz Nr. 127/1959 i. d. F. des Gesetzes Nr. 55/2006. 
3 K. HINKELMANN, Gewerblicher Rechtsschutz in Japan: Patente, Marken, Ge-

brauchsmuster, Geschmacksmuster, Know-how (Köln 2008) 378. 
4 K. L. PORT, Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan (Durham, 

NC 2007). 
5 M. BOLDRIN / D. K. LEVINE, Against Intellectual Monopoly (Cambridge 2008). 
6 „Markenschutz“ in China: Wenn Puma und Armani plötzlich chinesisch werden, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. Dezember 2012, http://www.faz.net/aktuell/wirt
schaft/markenschutz-in-china-wenn-puma-und-armani-ploetzlich-chinesisch-werde
n-11978090.html.  

Das chinesische Markenschutzgesetz aus dem Jahr 1983 wurde zuletzt 2014 an-
gepasst, China ist seit 1980 Mitglied der WIPO. Bekannte Gerichtsentscheidungen 
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In der Vergangenheit besaßen weder Europa noch Asien einheitliche 
rechtliche Regeln für den Schutz von Marken, die sich erst aufgrund der 
Industriellen Revolution und den Anfängen einer Massenkonsumgüterin-
dustrie seit Mitte des 19. Jahrhunderts in einem größeren Umfang entwi-
ckelten. Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie sind die 
dynamischen transkulturellen Austauschprozesse seit den Anfängen der 
Markenschutzbestimmungen in Ostasien, die sich in nationalen Gesetzen, 
internationalen Verträgen und der Rechtsprechung widerspiegelten. Im 
Gegensatz zu einer eher konventionellen national-zentrierten Rechtsge-
schichtsschreibung, auf die auch Bezug genommen werden soll, wird diese 
Arbeit insbesondere die Rolle von internationalen Auseinandersetzungen 
zwischen Diplomaten und teilweise auch den Interessenvertretern der aus-
ländischen Kaufleute in Ostasien untersuchen und die Geschichte des japa-
nischen Rechts nicht einzig und alleine unter dem vorherrschenden Para-
digma einer selektiven Übernahme westlicher Rechtsvorstellungen im Sin-
ne eines mehr oder weniger linearen, progressiven und modernisierungs-
theoretischen Ansatzes verstehen, sondern als einen dynamischen internati-
onalen und nationalen Verhandlungsprozess. Im Gegensatz zur bisherigen 
Forschung, die wie Christopher Heath die japanische Freiwilligkeit in der 
Übernahme von gewerblichen Schutzrechten in Japan betont hat, 7  zeigt 
diese Studie, dass um die Wende des 19. Jahrhunderts durchaus auch inter-
nationaler Druck ausgeübt wurde, der die Formulierung und Implementie-
rung von Markenschutzrechten in Japan und Ostasien beeinflusste. 

II. HISTORISCHER KONTEXT: DER ANFANG DES MARKENSCHUTZES IN 
EUROPA UND DEN VEREINIGTEN STAATEN 

Die Wiener Weltausstellung von 1873 gilt als der Auslöser für die Suche 
nach einer internationaleren Regelung zum Produkt- und Markenschutz, da 
potentielle Aussteller ihre Teilnahme aus Angst vor der dadurch möglichen 
internationalen Imitation ihrer Produkte in Frage stellten. Die von den Ver-
anstaltern erwirkte Markenschutzgarantie für den Veranstaltungszeitraum 
bildete dann die Verhandlungsgrundlage für den ersten internationalen Ver-
                                                                                                                             

zu Hermes, Lacoste, Chivas Regal, Apple iPad, Castel Frères, Michael Jordan 
schützten chinesische Markenbesitzer von westlichen Markenprodukten, die diese 
beim Markenamt beispielsweise in chinesischen Schriftzeichen hatten eintragen las-
sen. Bekannte Weinimporteure zerschlagen ihre Flaschen inzwischen nach Wein-
proben, damit diese nicht imitiert werden können: Smashing solution to China’s 
imitation game. The Australian, 11. Januar 2016, CNN online, http://edition. cnn.
com/2014/07/17/world/asia/china-trademark-squatters-penfolds/. 

7 C. HEATH, Intellectual Property and Anti-Trust, Chapter 5 in: Röhl (Hrsg.), History 
of Law in Japan since 1868 (Leiden / Boston 2005) 405, 415. 
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trag zum Markenschutz, die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des 
gewerblichen Eigentums, die am 20. März 1883 unterzeichnet wurde und 
der bis 2015 mehr als 176 Ländern beigetreten sind. Japan erhielt dabei im 
Juli 1899 und damit schon einige Jahre vor dem Deutschen Reich (Mai 
1903) formal eine Mitgliedschaft. 

Paris spielte auch auf dem Gebiet des nationalen Rechts eine führende 
Rolle, und Frankreich verabschiedete schon 1857 das erste Markenschutz-
gesetz in Europa, gefolgt von Ländern wie Großbritannien (1862) und 
Deutschland (1874). Europahistoriker haben die entsprechenden Zusam-
menhänge in der Entwicklung von Markenschutz, Recht und Wirtschaft 
analysiert und den strategischen Einsatz von gerichtlichen Verfahren durch 
Unternehmen betont, die dem Schutz ihrer Marken dienten und dadurch zur 
Wertsteigerung von Markenzeichen beitrugen. 8  Die Vereinigten Staaten 
gingen andere Wege. Der Kongress verabschiedete 1870 ein Markenschutz-
gesetz, das aber schon 1879 wieder vom Supreme Court als verfassungs-
widrig annulliert wurde, da es nach Auffassung des Gerichts mit den Arti-
keln zum Patentrecht in der Verfassung in Konflikt stand. Als Ergebnis 
wurde zwar 1881 ein Markenschutzrecht „for interstate commerce“ verab-
schiedet, jedoch der Markenschutz dann von den jeweiligen Bundesstaaten 
separat geregelt. Erst nach der Jahrhundertwende –also fast zwei Jahrzehnte 
nach Japan – wurde 1905 eine formelle gesamtstaatliche rechtliche Lösung 
in den USA gefunden.9 Im internationalen Kontext lag Japan im 19. Jahr-
hundert in seiner historischen Gesetzesentwicklung zum Markenrecht an-
scheinend nur ein bis zwei Jahrzehnte hinter den westlichen Ländern, aber 
um einiges vor China oder Korea. Reine Gesetzgebungsdaten sagen aber 
noch nicht viel über die juristischen Inhalte und den historischen Kontext 
aus, der im folgenden Abschnitt näher untersucht werden soll. 

                                                           
8 D. HIGGINS / S. VERMA, The Business of Protection: Bass & Co., and Trade mark 

defence, c. 1870–c.1914, in: Accounting, Business & Financial History (2009). L. 
BENTLY, Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique (Cambridge 2011, 
reissue edition). 

9 S. ONO, Shōhyō-hō gaisetsu [Überblick über das Markenrecht] (Tōkyō 1999). S. 
ONO, Overview of Japanese Trademark, Chapter 2: The History and Development 
of Trademark Law, at: http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch2.pdf. 



 MARKENSCHUTZ IN OSTASIEN 27 

 

Tabelle 1: Jahreszahlen der wichtigsten Markenschutzgesetze seit Mitte des 19. Jahr-
hundert bis in die 1950er Jahre; Quelle: WIPO World Intellectual Property 
Organization u. a. 

Land Jahr der Verabschiedung oder Reform 
Frankreich  1857, 1890, 1944 
Großbritannien  1862, 1875, 1905, 1938 
Deutschland  1874, 1894, 1936 
Vereinigte Staaten  1870, 1881, 1905 
Japan  1884/1889, (Patentgesetz 1885), 1921, 1959 
Korea  1908 (Einrichtung der Patentbehörde), nach 1910 

japanisches Recht 
China  (Versuch 1903), 1923 

III. MARKENSCHUTZ IN JAPAN ALS NATIONALE RECHTSGESCHICHTE 

1. Japanische Vorgeschichte des modernen Markenschutzes 

In dem „ältesten Rechtsfall zum Markenrecht Japans“ hat 1478 das Muroma-
chi Shogunat den Benutzer der Marke Rokuseimon (Wappen der sechs Ster-
ne) gegen seinen Wettbewerber unterstützt, der unter dem gleichen Zeichen 
in Kyōto sake (japanischen Reiswein) verkaufte. Das Verbot begründete die 
Regierung damit, dass jemand die Marke ohne Berechtigung benutzt habe, 
woraus einige Rechtswissenschaftler ableiteten, dass es schon vor über ei-
nem halben Jahrtausend in Japan ein Verständnis von Marken als schützens-
werten Besitzstand gegeben habe, der die Herkunft einer Ware eindeutig 
kennzeichnete.10 Wie in anderen vormodernen Wirtschaftssystemen benutz-
ten auch japanische Händler, Geschäfte oder Hersteller zweifellos diverse 
Zeichen oder Symbole, um sich von der Konkurrenz abzugrenzen. Teilweise 
wurden solche traditionellen Unterscheidungsmerkmale durch lokale Kauf-
mannsgilden reguliert, d. h. die urbane Konsumkultur der Edo-Zeit (1600–
1868) kannte diverse Firmen- und Produktzeichen, bevor diese später aus 
dem Westen importiert wurden.11 Am weitesten verbreitet erschien das Mar-
kenbewusstsein unter den Sakebrauern, deren Vertreter eine Registratur von 
400 bekannten Marken führten, um die unterschiedlichen Produkte dieser 
aus Reis gegorenen Flüssigkeit zu unterscheiden.12 Außerdem können einige 
Firmenzeichen von heutigen japanischen Großunternehmen bis in die Edo-
Zeit zurückverfolgt werden und wurden wie etwa der Brunnen in Viereck-
                                                           
10 K. L. PORT (FN. 4) 19–20. 
11 K. HANASAKI, Edo no shōhyō [Marken der Edo-Zeit] (Tōkyō 1987). 
12 H. NAKAMURA, Shōhyō tōroku seidō sono 100-nen no rekishi [100 Jahre Markenre-

gister], in: Hatsumei 6 (1984) 38-41. 
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form von Sumitomo auch gleich bei Einführung der neuen Markenschutzge-
setze in Japan registriert.13 Das bekannte Lebensmittelkonglomerat Kikko-
man, das mit seinen gegenwärtigen Marken international bekannt ist, ließ 
1838 seinen Markennamen für die Sojasauce von der Tokugawa-Verwaltung 
für den Verkauf in Edo (dem heutigen Tōkyō) schützen. Bereits 1872 und 
1873 nahm Kikkoman an den Weltausstellungen in Amsterdam und Wien 
teil, und im Jahre 1879 registrierte das Unternehmen als eines der ersten 
japanischen seinen Markennamen in Kalifornien, noch bevor es überhaupt 
ein Markengesetz in Japan gab.14 Die Proto-Industrialisierung oder Industri-
ous Revolution (kinben kakumei) Japans, wie es Akira Hayami nannte, hatte 
in dem urbanen Wirtschaftssektor zu einer Bekanntheit von Produkt- und 
Firmenzeichen geführt, die von den entsprechenden Kundengruppen an-
scheinend als solche erkennbar waren und von einigen Wirtschaftsakteuren 
sogar als schützenswert betrachtet wurden. 

2. Japans Gesetzesentwicklung von der Meiji- bis zur Taishō-Zeit 

Die Förderung der japanischen Wirtschaft war ein zentrales Anliegen der 
Meiji-Regierung, und in diesem Kontext muss die Entwicklung des Mar-
kenrechts verstanden werden, das häufig zusammen mit dem Patentrecht 
verändert wurde. Schon in ihrem ersten Jahrzehnt entwickelte die Regie-
rung Entwürfe für Markenregulierungsgesetze. Vorschläge aus den Jahren 
1876 und 1878 nach englischem und amerikanischem Vorbild wurden al-
lerdings wegen diverser Widerstände nicht umgesetzt. In der japanischen 
Wissenschaft wird allgemein ein Skandal beim Export von Papier für die 
Seidenraupenzucht aus dem Jahr 1880 als der entscheidende Grund ange-
führt, warum auch die Handelskammern in Ōsaka und Tōkyō ab 1881 das 
Vorhaben der Regierung ein Markenrecht zu verabschieden, begrüßten.15 
Korekiyo Takahashi (1854–1936), damals noch ein junger Beamter, spielte 
bei der Formulierung der ersten Markenschutzgesetze eine wichtige Rolle. 
Er erklärte in seiner ausführlichen Autobiographie die Gründe für die Skep-
sis in der Wirtschaft.16 Den Unternehmern sei nicht klar gewesen, was eine 
schützenswerte Marke sei, d. h. ob beispielsweise Firmenzeichen auf den 
Vorhängen (noren) über den Eingängen traditioneller japanischer Läden 

                                                           
13 Sumitomo trademark. Sumitomo Electric Website, 8. Januar 2016, hishi-igeta, 

http://global-sei.com/sn/2010/388/9a.html. 
14 M. FRUIN, Kikkoman: company, clan, and community (Cambridge, Mass. 1983) 

59–60. 
15 S. ONO, Shin Shōhyō-hō gaisetsu [Neuer Überblick über das Markenrecht] (2013) 

2; NAKAMURA (Fn. 12) 38. 
16 Korekiyo Takahashi wurde später Finanz- und Premierminister und ist 1936 in ei-

nem Militäraufstand ermordet worden, da er das Budget des Militärs gekürzt hatte. 
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dazugehörten. Takahashi unterschied in seinen Überzeugungsreden deswe-
gen zwischen allgemein bekannten Begriffen wie masamune für einen qua-
litativ hochwertigen Sake und Marken wie Marukan Essig oder Kikkoman 
Soja Sauce, die von spezifischen Produzenten benutzt wurden. Firmen 
sollten nur einen Schutz für konkrete Produktmarken erhalten.17 

Die japanische Regierung verabschiedete das erste Markenschutzgesetz 
im Juni 1884 noch ein Jahr vor dem Patentgesetz anhand von Vorbildern, 
die in Japan vorhanden waren. Insbesondere hatten dabei das deutsche 
Gesetz über den Markenschutz von 1874 und die britischen Gesetze des 
Merchandise Marks Act von 1862 und des Trade Marks Act von 1875 Be-
deutung. 18  Aus Deutschland wurde das Prinzip der Markenschutzregis-
trierung übernommen, dass bis heute zentraler Bestandteil des japanischen 
Systems der Markenregulierung ist. Ein Markenschutzsystem, das auf Mar-
kenbenutzung basierte wie damals in England, Frankreich und USA üblich, 
wurde von Takahashi als zu kompliziert und impraktikabel verworfen, auch 
wenn dieses eher der bis dato gültigen japanischen Praxis entsprach. In der 
Realität vergingen jedoch Jahrzehnte, bis sich das Registrierungsprinzip 
allgemein durchsetzen konnte. Noch 1907 entschied der Reichsgerichtshof 
zugunsten eines Unternehmers, der gegen die Registrierung seiner schon 
lange benutzten Marke durch einen Wettbewerber klagte, obwohl er diese 
selbst nie angemeldet hatte.19 

Erst nach der Verabschiedung des ersten Markenschutzgesetzes schickte 
die Regierung 1885/86 den englischsprechenden Takahashi auf eine Stu-
dienreise in die USA, England, Frankreich und in das Deutsche Reich, um 
sich die Funktionsweise der auch für den Markenschutz zuständigen Pa-
tentbüros genauer anzusehen. Nach seiner Rückkehr setzte Takahashi sich 
für die Erschaffung eines solchen Patent- und Markenamts ein, dessen ers-
ter Direktor er dann auch wurde. Das britische Modell hatte ihm am we-
nigsten gefallen, mit dem amerikanischen und dem kontinentaleuropäischen 
Vorbild, insbesondere den Prüfungsmechanismen der Patentämter, setzte er 
sich genauer auseinander. In Deutschland wurde ihm von einem Patentan-
walt der Rat gegeben, dass keine Gerichte endgültige Entscheidungen tref-
fen sollten, da diesen die technische Expertise fehle, sondern dass diese 
Aufgabe besser eine spezialisierte Behörde ausüben sollte. Das neue Pa-
tent- und Markengesetz, welches 1888 verabschiedet wurde, trat am 
1. Februar 1889 in Kraft, und schützte japanische Produkte im Heimatmarkt 

                                                           
17 R. J. SMETHURST, From Foot Soldier to Finance Minister: Takahashi Korekiyo, 

Japan’s Keynes (Cambridge, Mass. 2007) 61. 
18 K. L. Port, Japanese trademark jurisprudence (London 1998) 20. 
19 RGH v. 26.9.1907, in Hanrei Hyakusen, 14, zitiert in HEATH (Fn. 7) 409, 473. 
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vor Imitaten.20 Nachahmungen waren übrigens auch damals keine exklusive 
asiatische Spezialität. Ein Seidenhändler aus Kyōto hatte beispielsweise 
Takahashi gezeigt, wie französische und deutsche Händler sein Design und 
seine Farbkompositionen imitierten, nachdem japanische Textilien aus dem 
berühmten Nishijin Weberdistrikt nach der Wiener Weltausstellung in Eu-
ropa populär geworden waren.21 Zu den grundlegenden Prinzipien der Ge-
setze aus den 1880er Jahren gehörte neben dem Registrierungsgebot als 
notwendige Bedingung für staatlichen gewerblichen Schutz das Erstanmel-
deprinzip, das Erstbenutzungsprinzip, das Veröffentlichungsgebot, eine 
Gültigkeitsdauer der Anmeldung von 15 Jahren mit Verlängerungsoption, 
die Klassifikation von Gütern nach Typenkategorien sowie die Notwendig-
keit einer besonderen Auffälligkeit.22 

In den folgenden Jahrzehnten wurde das Markengesetz dreimal ange-
passt. Das Gesetz aus dem Jahr 1899 wurde notwendig durch Japans Bei-
tritt zur Pariser Konvention, die auch den Schutz von ausländischen ge-
werblichen Gütern vorsah, und gerichtliche Klagen gegen die Entscheidung 
des Patentamts wurden nun bis vor das Oberste Reichsgericht erlaubt. 
Durch ein weiteres Gesetz von 1909 sollten u. a. die Regelungen im ge-
werblichen Rechtsschutz vereinheitlicht werden. Der Gesetzgebungspro-
zess der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fand mit dem Markenschutzge-
setz von 1921 seinen Abschluss.23 Erst das heutige Markenschutzgesetz von 
1959 ersetzte dieses dann wieder. Shōen Ono, eine oft zitierte japanische 
Autorität im Markenschutzrecht und ehemaliger Vorsitzender der Vereini-
gung für Markenschutz in Japan, schreibt voller Stolz: „Das Markenschutz-
gesetz von 1921 war den Markenschutzgesetzen des Westens ebenbürtig.“24 
Dieses Gesetz war vor allem eine Antwort auf die Industrieentwicklung in 
Japan, in der die Anträge auf Markenschutz gerade in der Taishō-Zeit rasant 
anstiegen (Abbildung 1). Nach diesem Gesetz mussten Marken vor der 
Registrierung veröffentlicht werden, und es erlaubte auch einen Wider-
spruch vor der Anmeldung neuer Marken. Für ein Vergehen gegen den 
Markenschutz drohten nun Gefängnisstrafen von 3 bis 5 Jahren und Geld-
strafen von 30–50.000 Yen.25 Die Tatsache, dass dieses Gesetz für fast vier 
Jahrzehnte galt und auch in der amerikanischen Besatzungszeit trotz gegen-
                                                           
20 P. BRUNN / K. TAMAI, Das japanische Patentgesetz, sowie die Gesetze betreffend 

den Schutz der Handelsmarken und Muster nebst den dazu erlassenen Ausführungs-
bestimmungen (Berlin 1900). 

21 SMETHURST (Fn. 17) 60–78. 
22 ONO, Overview (Fn. 9) 5–7. 
23 Markengesetz, Gesetz v. 29. April 1921, in Kraft getreten am 11. Januar 1922. 
24  ONO, Overview (Fn. 9) 5–7. 
25 J.E. DE BECKER / E.V.A. DE BECKER, Patent and Trade Mark Laws of Japan (Lon-

don 1930). 
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teiliger Erwartungen keine weiteren Gesetzesänderungen in diesem Bereich 
mehr stattfanden, ist ein Indiz, dass es den Bedürfnissen der Zeit entsprach 
und erst in der Phase der Wirtschaftswunderjahre an seine Grenzen stieß. 
Genauere Begriffsdefinitionen wie „Handelsmarke“ und „Nutzen“ waren 
notwendig geworden. Der Anspruch, das eine „Marke“ sich von einer ande-
ren unterscheiden solle, war gestiegen. Marken waren nicht mehr wie frü-
her nach Gebrauchsklassen geordnet, sondern man teilte Güter in 34 Kate-
gorien ein, wie es dann auch international üblich war.26 

Abbildung 1: Anträge auf Markenschutz beim Japanischen Patentamt, 1885 bis 1940;  
Quelle: Tokkyo-chō [Japanisches Patentamt], Tokkyo seido 70nen-shi [70 Jahre 
Patentgeschichte] (Tōkyō 1955), 162–163 

Eine der Besonderheiten des Markenrechts in Japan, ein Land das ansonsten 
eher für Zurückhaltung bei der Durchsetzung subjektiver Rechte bekannt ist, 
wurde von Kenneth Port postuliert: „Japanese trademark owners are extre-
mely rights-conscious and pursue litigation to the fullest in order to drive up 
the cost of market access by competitors.“27 Inwieweit dieses Verhalten japa-
nischer Unternehmen sich in die Vorkriegszeit zurückverfolgen lässt, ist an-
hand der Anzahl der Gerichtsfälle nicht abschließend zu beantworten. Die 
                                                           
26 E.V.A. DE BECKER, The Patent, Trade Mark, Design and Utility Model Laws of 

Japan (Tōkyō 1949). 
27 PORT (FN. 4) 2007 Trademarks. Zitat nach Werbetext zum Buch. In dem Buch 

selbst auf Seite 9–10 weniger prägnant formuliert. https://books.google.de/books/
about/Trademark_and_Unfair_Competition_Law_and.html?id=Wps9AQAAIAAJ&r
edir_esc=y.  
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Gerichtsfälle stiegen von 40 im Jahr 1900 auf konstant über hundert pro Jahr 
ab den 1920er Jahren (Tabelle 2) und bewegten sich damit im Rahmen der 
Größenordnung der Patentrechtsfälle. Fallstudien im Patentrecht haben ge-
zeigt, wie aggressiv eine japanische Firma wie Mikimoto ihr 1894 angemel-
detes Perlenpatent verteidigte, so dass Wettbewerber sogar ins Gefängnis 
mussten.28 Im Markenschutzfall von Buchanan „Black and White“ Whiskey 
wurde zumindest von der britischen Botschaft zur stärkeren Abschreckung 
für eine Gefängnisstrafe anstatt einer reine Geldstrafe plädiert.29 In analoger 
Weise ist es zumindest möglich, dass japanische Firmen auch in der Vor-
kriegszeit schon ein ausgeprägtes Markenschutzbewusstsein zeigten und 
versuchten, ihre Marken auch gerichtlich durchzusetzen. Jedenfalls wissen 
wir aus der Korrespondenz der Vereinigung der Sakebrauer in Fushimi süd-
lich von Kyōto, dass die Markenschutzgesetze und ihre Revisionen zu Um-
fragen der Regierung bei den Herstellern führten, die wiederum ihre wichti-
gen Marken dokumentierten, selbst wenn sie diese nicht immer offiziell an-
meldeten.30 

Tabelle 2: Gerichtsfälle zum Markenschutz, 1900 bis 1940;  
Quelle: Tokkyo-chō [Japanisches Patentamt], Tokkyo seido 70nen-shi [70 Jahre 
Patentgeschichte] (Tōkyō 1955), 404-405 

Jahr 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 

Gerichtsfälle 40 50 68 55 68 134 137 150 110 

IV. GLOBALHISTORISCHE PERSPEKTIVE ZUR GESCHICHTE DES 
MARKENSCHUTZES IN OSTASIEN 

1. Japans Markenschutz und nationale Souveränität 

Die Standarderzählung einer mehr oder weniger freiwilligen selektiven 
Übernahme der besten westlichen Praktiken aus eigenem Interesse an einer 
raschen Modernisierung ist durch eine erweiterte regionale und diplomati-
sche Perspektive zu ergänzen, wenn man die historischen Prozesse verste-
hen will, die den Markenschutz in Japan und Ostasien beeinflussten. Der 
erste Gerichtsfall zum Markenschutz in Japan fand möglicherweise nicht 
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Public Knowledge, in: Nature’s Helper: Mikimoto Kōkichi and the Place of Culti-
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N.J. 2015). 

29 I. NISH (Hrsg.), Annual Reports on Japan, 1906–1913, British Documents on For-
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30 Fushimi Shuzō Kumiai, Archivbestände in der Wirtschaftswissenschaftlichen Bibli-
othek der Kyōto Universität. 
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vor einem japanischen Gericht statt, sondern wurde vor dem amerikani-
schen Konsulargericht in Yokohama Anfang September 1881 verhandelt. 
Im Namen der Flensburger Brauerei hatte der deutsche Bierimporteur 
M. Raspe den amerikanischen Besitzer der Spring Valley Brauerei William 
Copeland wegen irreführender Flaschenetiketten verklagt, die die Absicht 
hätten, Konsumenten zu täuschen. Der Beklagte bestritt nicht die Ähnlich-
keit, behauptete jedoch, diese Etiketten seien ihm von japanischen Kunden 
gebracht worden, die die Flaschen damit beklebt haben wollten. Das Ge-
richt verhängte eine symbolische Strafe von „ten cents“ für die illegale 
Benutzung einer Handelsmarke. Aus Sicht des Konsulargerichts war solch 
eine Klage in Japan noch nie vorgekommen. Nachdem die Entscheidung 
des amerikanischen Supreme Court von 1879 das Markenschutzgesetz für 
verfassungswidrig erklärt hatte, musste aus Sicht des Richters in solch 
einem Fall „common law“ zum Tragen kommen. Jedoch fragte er sich, ob 
denn Deutsche überhaupt einen Markenschutz kannten.31 Am Ende end-
schied er sich, einen deutsch-amerikanischen Kooperationsvertrag anzu-
wenden, der gegenseitige rechtliche Gleichbehandlung der jeweiligen 
Staatsbürger vorsah. Das Gericht sah den Zweck der Klage darin, die ex-
klusiven Rechte des Klägers an der Biermarke durch eine gerichtliche Ent-
scheidung zu untermauern, was das Gericht auch bekräftigte. Die in der 
führenden englischsprachigen Zeitung Yokohamas prominent abgedruckte 
Urteilsbegründung sah die Entscheidung als einen Präzedenzfall, der vor 
allem die weit verbreiteten Imitationspraktiken der Japaner im Auge hatte. 
Der Richter des Konsulargerichts, Van Buren, war nämlich gleichzeitig ex 
officio amerikanischer Generalkonsul und damit diplomatischer Vertreter 
seines Landes in Japan: 

„As a Consular officer I have taken occasion heretofore to call the attention of my Gov-
ernment to the gross abuses practiced upon Americans and others by Japanese in their 
piracy of trade-marks, by which not only have the owners of such devices been defraud-
ed but grave injuries have been and are inflicted upon the people of the country. Labels 
of all kinds, and more especially of such goods as have commended themselves by a 
world wide reputation for excellence, are constantly manufactured in Tokio, and vile and 
hurtful compounds are, by virtue of such labels, fraudulently vended as genuine. It is full 
time a stop should be put to this nefarious practice which, as I have said, is not only 
fraudulent but dangerous to the health of the community.“32 

Wir wissen nicht, welchen Einfluss diese spezifische gerichtliche Entschei-
dung auf die weitere Rechtsentwicklung in Japan hatte, da dieser Fall in der 
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32 The Japan Weekly Mail, 3. September 1881, 1029–1030. 
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bisherigen Forschungsliteratur noch nicht rezipiert wurde. Auffällig ist 
jedoch, dass der schon erwähnte Skandal um die Imitation des Seidenpa-
piers in die gleiche Zeit fiel und die Nachfrage nach einem Markenschutz-
gesetz in Japan also sowohl von der internationalen Diplomatie und Wirt-
schaftsgemeinde als auch von der japanischen Business Community in der 
frühen 1880er Jahren kam. Ein zentrales Anliegen für die japanische Regie-
rung in den 1880er Jahren war die Revision der sogenannten ungleichen 
Verträge mit ihren Regelungen zur Extraterritorialität und Meistbegünsti-
gungsklauseln zugunsten der westlichen Mächte. Der Beitritt zur Pariser 
Konvention zum Markenschutz fällt nicht zufällig mit einem anderen wich-
tigen rechtshistorischen Ereignis zeitlich zusammen, nämlich dem Ende der 
westlichen Extraterritorialität in Japan am 1. Juli 1899.33 Das Land trat in 
die internationale Rechtsordnung des Markenrechts, die auch einen Mar-
kenschutz für ausländische Marken erwartete, in dem Jahr ein, als es auch 
seine volle juristische Souveränität erlangte, was auch international weithin 
wahrgenommen wurde. 1900 publizierte daraufhin Alexander von Siebold 
sein Werk „Der Eintritt Japans in das europäische Völkerrecht“, welches 
den internationalen diplomatischen und rechtlichen Erfolg des japanischen 
Kaiserreichs dokumentierte.34 Ein späteres Überblickswerk zum Marken-
recht „aller Kulturländer“ schloss dann auch Japan als einziges Land Asiens 
mit einem eigenen Markengesetz mit ein.35 

Schon 1874 hatte die japanische Regierung den Zusammenhang zwi-
schen gewerblichen Schutzrechten und der Vertragsrevisionsfrage herge-
stellt und dies soll mit einer der Auslöser für die ersten Gesetzesentwürfe 
der späten 1870er Jahre gewesen sein. Noch in der Mitte der 1880er Jahre 
wurden Vorwürfe der Verletzung des Markenschutzes durch britische und 
deutsche Diplomaten trotz mangelnder nationaler Rechtsgrundlage seitens 
der japanischen Regierung ernst genommen und häufig auf administrativem 
Wege abgestellt, weil man die internationalen Beziehungen nicht gefährden 
wollte. Ab 1888 änderte die japanische Regierung jedoch ihre Haltung und 
weigerte sich, solche Fälle zu verfolgen, obwohl spätestens seit April 1885 
gewerbliche Schutzrechte auf der offiziellen Agenda der Vertragsrevisions-
verhandlungen standen.36 Ursprünglich wollte Außenminister Kaoru Inoue 
den fremden Mächten in der Frage entgegenkommen, da er befürchtete, 
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dass ansonsten nur veraltete Waren und Maschinen nach Japan importiert 
würden. Korekiyo Takahashi überzeugt ihn jedoch, dieses Faustpfand bei 
den Verhandlungen um die Revision der ungleichen Verträge nicht vorzeitig 
aus der Hand zu geben.37 Schließlich hatte vor dem Ausbruch des Sino-
Japanischen Krieges 1894 die britische Regierung als Bedingung für die 
Revision der ungleichen Verträge in einem bilateralen Vertrag durchgesetzt, 
dass Japan dem Pariser Markenschutzabkommen beitreten musste, obwohl 
es sich vorher standhaft geweigert hatte.38 Die Entscheidung, der Pariser 
Konvention beizutreten, war somit notwendig, um eine volle staatliche 
Unabhängigkeit und Souveränität im rechtlichen Sinne zu erreichen. 

Bemerkenswert war auch die unerwartet prominente Rolle des Deut-
schen Reichs in der Markenschutzdiskussion. Deutsche Diplomaten ver-
suchten gegenüber der britischen Konkurrenz einen Wettbewerbsvorteil zu 
erhalten, indem deutsche Waren im japanischen Reich unter den westlichen 
Mächten einen exklusiven Markenschutz erhalten sollten. Der Marken-
schutz des § 17 im deutsch-japanischen Handelsvertrag von 1896 sollte auf 
deutschen Wunsch nicht für andere Nationen gelten, die weiterhin japani-
schen Imitaten ausgeliefert sein sollten. Die britische Regierung instruierte 
daraufhin ihren Gesandten, sich auf die noch geltende Meistbegünstigungs-
klausel zu berufen und eine gleiche Behandlung für britische Firmen zu 
fordern. 39  Der erste Jahresbericht des Patentamts vom Jahr 1898 zählte 
dann 1.536 ausländische Anträge auf Markenschutz, wobei die meisten aus 
Deutschland kamen (663), gefolgt von Großbritannien (522). Flensburg 
Stock Bier und Kaiser-Bier gehörten genauso dazu wie die damals schon 
eingetragenen japanischen Biermarken Asahi, Kirin und Yebisu, die auch 
heute noch durch ihren Gebrauch bekannt sind.40 

2. Die ausländischen Mächte und der Markenschutz in China und Korea 

Die Unzufriedenheit der ausländischen Mächte mit Japans Haltung zur 
Markenschutzfrage beschränkte sich nicht ausschließlich auf den japani-
schen Heimatmarkt. Der Anstieg japanischer Exporte in China gehe einher 
mit einer massiven Verletzung des Markenschutzes deutscher Produkte, 
behauptete ein Bericht der deutschen Regierung schon 1889. Wenn dieser 
Zustand anhielte, könne Japan dort zu einer ernsthaften Bedrohung für die 
deutsche Industrie werden und ein Vertrag, der dieses unterbindet, müsse 
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deswegen so schnell wie möglich abgeschlossen werden.41 Vor solch einem 
Hintergrund wäre zu erwarten gewesen, dass sich Deutschland auch in 
China für ein baldiges Markenschutzabkommen einsetzen würde. Umso 
erstaunlicher war deshalb, dass gerade das Deutsche Reich mit der Unter-
stützung Englands die Vorlage eines chinesischen Markenschutzgesetzes im 
Jahr 1904 zu Fall brachte. Auf Druck der Westmächte hatte die Zollbehörde 
Chinas Vorschläge zum Markenschutz entwickelt und als Antwort darauf 
verabschiedete das Handelsministerium ein Markenschutzgesetz. 42  Die 
deutschen Einwände richteten sich gegen die geforderten Gebühren für die 
Markenregistrierung, die zu hoch seien, und gegen die Mechanismen zur 
Konfliktregelung, die angeblich die vertraglichen Rechte der Konsularge-
richtsbarkeit beschränkten.43 Deutschland gab bei dem westlichen Wider-
stand den Ton an, so der Historiker Chunhai Qu, der das chinesische Au-
ßenministerium veranlasste, dass Markengesetz plötzlich zurückzuziehen. 
Auch in den folgenden Jahren zeigte der westliche Widerstand sich nicht 
kompromiss- oder verhandlungsbereit, solange China seine Forderungen 
nicht erfüllte. Auf der anderen Seite wollte das chinesische Handelsminis-
terium Vorschlägen, die chinesische Händler schlechter stellten als ihre 
ausländischen Wettbewerber, nicht zustimmen.44 Nach dem Historiker Ei-
ichi Motono stützte sich der westliche Widerstand vermutlich auf den Ver-
dacht, dass die chinesische Regierung das Gesetz mit japanischer Hilfe 
geschrieben hatte und als Ergebnis japanische Marken einen besonderen 
Schutz genossen, selbst wenn diese wiederum Imitate westlicher Produkte 
waren. Im Vorfeld des Markengesetzes hatten japanische aber auch ameri-
kanische Firmen eifrig ihre Marken registrieren lassen, wohingegen andere 
Länder das Markenregistrierungssystem von Anfang an boykottierten.45 

Auch in den Folgejahren blieb die Markenregulierung in China umstritten. 
Nachdem das Markengesetz Chinas am westlichen Einspruch gescheitert 
war, schlossen die westlichen Mächte untereinander bilaterale Marken-
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schutzabkommen für den chinesischen Markt ab. Japan schloss aber als ein-
ziges Land auch einen direkten Schutzvertrag mit China ab. Es einigte sich 
auch mit den Vereinigten Staaten und Frankreich.46 Hingegen blieben inten-
sive britische Verhandlungen mit Japan über den Markenschutz in China auch 
nach Jahren ohne Ergebnis. Britische diplomatische Korrespondenz vom 
Dezember 1908 versuchte den Konflikt rechtsvergleichend einzuordnen. Die 
Welt sei in zwei Markenrechtssysteme eingeteilt: In der einen wird der Mar-
kenbesitz durch Registrierung festgelegt, in der anderen durch vorherige 
Benutzung. Japan und fast alle kontinentaleuropäischen Länder gehörten der 
ersten Gruppe an, Großbritannien und die Vereinigten Staaten der zweiten. 
Alle britischen Klagen richteten sich gegen die Tatsache, dass irgendein Ja-
paner ihr Markenzeichen registriert habe, wobei nach japanischer und konti-
nentaleuropäischer Rechtsauffassung eine Marke niemanden gehören konn-
te, bis diese registriert war, genauso wie eine Erfindung erst mit ihrer Paten-
tierung geschützt werden konnte.47 

„It may be asked why, if Japanese laws are similar to those of reputable foreign coun-
tries, there has been such an outcry on this subject when no complaints are heard with 
regard to other countries. In the first place, similar grievances do exist in other countries, 
but little is heard of them because it is considered useless to make a noise over them; 
[…] But no doubt piracies of trade-marks in the Far East are more frequently perpetrated 
by Japanese than by other foreigners, and these are attributed to unjust laws instead of to 
their true cause, which is a low standard of morality on the subject. 48 

Genauso wie in Japan waren auch in China die Konsulargerichte Orte der 
internationalen Auseinandersetzung in Markenrechtsfragen. Im ersten Welt-
krieg wurden auch Konflikte zwischen den Nationalitäten vor Gericht ausge-
tragen. Nach dem Zwangsverkauf der Anglo-German Brewery an die Dai 
Nippon Brauerei kam es von Juli bis August 1916 im Shanghai Mixed Court 
zu einer Auseinandersetzung über eine Biermarke. Das Hakenkreuz sei „seit 
30 Jahren“ eine eingetragene Schutzmarke in Deutschland, Österreich und 
England des deutschen Handelshauses Slevogt & Co. und werde deswegen 
auf dem in Tsingtau gebrauten Bierflaschen verwendet, behaupteten Vertre-
ter des Händlers. Ein Chinese habe daher nicht das Recht, ein Hakenkreuz 
auf Bieretiketten zu verwenden, da es die Kunden irreführen könnte, insbe-
sondere wenn der deutsche Händler beabsichtige, unter seiner eigenen Marke 
weiterhin Bier zu verkaufen. Die Gegenseite berief sich darauf, „es gäbe in 
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China kein Markenschutzgesetz“ und das Hakenkreuz sei ja in Asien ein sehr 
weit verbreitetes Symbol, wenn auch ohne die Initialen A.G.B.C. für Anglo-
German Brewery oder S.C. für Slevogt & Co. Der Ausgang des Gerichtsfalls 
ist unbekannt.49 Die Dai Nippon Beer Corporation benutzte jedoch danach 
ein Hakenkreuz mit den Buchstaben D.N.B.C. für ihre Biermarke Tsingtao 
Beer, die heute eine der bekanntesten chinesischen Marken auf der Welt sein 
dürfte. In der Sondersituation des Weltkrieges zeigte sich die Problematik für 
ausländische Firmen, wenn keine lokalen Rechtsgrundlagen für Marken 
existierten und auch der diplomatische Schutz wegfiel, der ansonsten den 
eigenen Firmen geholfen hätte. 

Die Regierung in Peking brauchte bis Mai 1923, um ein chinesisches 
Markenschutzgesetz zu verabschieden, welches dann auch von der rivali-
sierenden Regierung in Nanjing implizit anerkannt wurde.50 Chinesische 
Händler hatten vorher bewusst die Markenrechte japanischer Firmen igno-
riert, wie der bekannte Fall der Kanegafuchi Baumwollspinnerei im Jahre 
1909 zeigte. Dabei existierten auch Fälle von chinesisch-japanischen Ko-
operationen, in denen chinesische Händler in den Fabriken Westjapans 
Produkte in Auftrag gaben, die dann als „westliche“ Waren in China ver-
kauft wurden. Die wachsende anti-japanische Konsumentenboykottbewe-
gung in China als Antwort auf Japans Einundzwanzig Forderungen von 
1915 führte dazu, dass auch japanische Fabrikate bewusst mit Herkunftsan-
gaben und Marken ausgestattet wurden, die die japanische Herkunft ver-
schleiern sollten.51 Chinesische Vereinigungen haben beispielsweise bei der 
Nationalregierung nachgefragt, ob denn eine vermeintliche Bierbrauerei in 
China nicht doch im japanischen Besitz und Kontrolle sei und daher bei 
Boykottmaßnahmen eingeschlossen werden müsse.52 

3. Die japanische Kolonialisierung Koreas und der Markenschutz 

Der koreanische Markt war mit Abstand der kleinste Markt Ostasiens und 
nur etwa ein halbes Dutzend westliche Handelshäuser siedelte sich dort an, 
wobei unter diesen ein deutsches Unternehmen bis zum 1. Weltkrieg die 
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Vormachtstellung einnahm. Koreas internationaler Handel wurde überwie-
gend von japanischen und chinesischen Händlern abgewickelt. Bis weit in 
das 20. Jahrhundert prägten Agrarprodukte wie Reis, Bohnen, Ginseng oder 
Minerale den Export des Landes. Textilien gehörten lange zu den wichtigs-
ten Importgütern, jedoch gab es auch eine erste Nachfrage nach Konsumgü-
tern der Industriegesellschaft sowie für Material für Minengesellschaften 
und Eisenbahnen. Aus Deutschland wurden an die koreanischen Verhältnis-
se angepasst Nadeln von Conrad Seyler aus Aachen vertrieben, dessen 
Packungen den deutschsprachigen Spruch „eingetragene Schutzmarke“ 
sowie zwei Männerköpfe mit einem koreanischen Yangban Hut zeigten.53 
Trotz der Handelsbeziehungen mit dem Westen seit den 1880er Jahren 
entwickelte der koreanische Staat keine eigenen Gesetze für den Marken-
schutz und so beschrieb der Amerikaner Angus Hamilton zwanzig Jahre 
nach der Landesöffnung die Marktlage dahingehend so, dass alle angeblich 
westlichen Produkte tatsächlich von Japanern hergestellt und „die schamlo-
sesten Imitate“ seien. Zu den betroffenen Ländern gehörten seiner Meinung 
nach die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Holland, Schwe-
den, Dänemark, die Schweiz und selbst Indien. Unter den Imitaten deut-
scher Marken erwähnte er Medikamente von Böhringer und Pianos aus 
Berlin.54 Korea hatte keine eigenen Manufakturen, die ausländischen Pro-
dukte hätten imitieren können, so dass der koreanische Markt für die billi-
geren Konsumgüter für die in den Hafenstädten ansässigen Japaner und 
Chinesen oder für die wohlhabenderen Koreaner der Hauptstadt überwie-
gend aus Japan beliefert wurde. 

Trotz der anscheinend weit verbreiteten Markenimitate stellt sich die 
Frage, wessen „Rechte“ in Korea geschädigt wurden, da es nur sehr wenige 
Händler gab, die sich auf den Import westlicher Originalprodukte speziali-
siert hatten. Trotzdem spielte der Patent- und Markenschutz eine wesentli-
che Rolle in der Vorbereitung des Rechtssystems Koreas auf die japanische 
Kolonisierung. Diplomatische Verhandlungen auf amerikanische und briti-
sche Initiative sind für den Zeitraum ab 1905 belegt, als Korea zu einem 
japanischen Protektorat erklärt wurde. Diese Westmächte wollten, dass die 
Japaner in Korea für ihren Verkauf von westlichen Markenimitaten wie 
schottischer Whiskey oder britische Teemarken bestraft würden. Der ame-
rikanische Botschafter schrieb 1907 von seinem Wunsch nach „any law or 
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regulation in Korea […] similar […] to Japan.“55 Danach kam es zu einigen 
bilateralen Abkommen zur Frage des Markenschutzes in Korea. Als erstes 
einigten sich 1908 die Vereinigten Staaten mit Japan.56 Zwei historische 
Ereignisse sind in diesem Kontext erwähnenswert: Die Einrichtung eines 
Patentamts nach japanischem Vorbild im Jahr 1908 war unmittelbar rele-
vant für das Markenrecht und sollte die in Korea eingetragenen Marken 
sowohl der Japaner und Koreaner als auch der Amerikaner schützen, wobei 
in Japan eingetragene Marken anfangs nicht automatisch anerkannt wurden. 
Die Befürchtung, dass deswegen skrupellose Japaner reihenweise westliche 
Marken eintragen würden, erwies sich in der Praxis als unbegründet. Ab 
1910 wurde diese eigenständige Behörde aufgelöst und das Patentamt in 
Tōkyō erhielt die Zuständigkeit für Japan und Korea.57 Genauso wie in 
Japan und China spielte die Frage des Markenschutzes und der nationalen 
Souveränität auch in Korea eine wichtige Rolle. Schon 1905 sollen sich die 
Vereinigten Staaten mit Japan im sogenannten Taft-Katsura Abkommen 
informell auf eine territoriale Aufteilung in Asien geeinigt haben, wobei sie 
ihre jeweiligen besonderen Interessen auf den Philippinen und in Korea 
wechselseitig anerkannten. In dem Abkommen zum Markenschutz von 
1908 verzichteten die USA partiell auf ihre extraterritorialen Rechte, näm-
lich die Konsulargerichtsbarkeit in Markenschutzfragen. Diese Entschei-
dung schien eher symbolische als wirtschaftspraktische Bedeutung zu ha-
ben, da nur Amerikaner in amerikanischen Konsulargerichten verklagt 
werden konnten und die meisten Amerikaner in Korea als Missionare tätig 
waren. Trotzdem kompensierten die japanischen Machthaber die Amerika-
ner indem sie ihre Bergbaukonzession in Korea bestätigten.58 Ab 1905 war 
die koreanische Regierung noch für die Innenpolitik des Landes zuständig. 
Der japanische Generalresident Hirobumi Itō erklärte dem koreanischen 
Premierminister, von Untertanen zivilisierter Staaten könne nicht erwartet 
werden, dass sie koreanischem Recht folgten und deswegen sei es notwen-
dig japanische Patent- und Markenschutzgesetze in Korea einzuführen, die 
man dann auf Japaner, Koreaner und Amerikaner anwenden kann. In seinen 
öffentlichen Reden versprach er den Koreanern, die japanischen extraterri-
torialen Privilegien in ihrem Land aufzugeben, wenn das Rechtswesen 
modernisiert sei.59 
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Das Gegenteil war der Fall. Die partielle Aufgabe der amerikanischen 
Extraterritorialität in Korea wurde als diplomatischer Präzedenzfall rele-
vant, als Japan im August 1910 seine Annektierung Koreas verkündete. Es 
erklärte alle extraterritorialen Rechte der ausländischen Mächte für beendet. 
Korea sei von nun an ein Teil des japanischen Imperiums, wo die Konsu-
largerichtsbarkeit schon im Juli 1899 offiziell aufgehört hatte. Die Tatsache, 
dass die USA in Korea schon freiwillig auf extraterritoriale Rechte teilwei-
se verzichtet hatte, wurde von der japanischen Regierung als Beleg dafür 
angeführt, dass die Amerikaner mit den neuen Rechtszuständen nach 1910 
inklusive Kolonisierung einverstanden sein dürften. Bis zum Ende des 
japanischen Imperiums galt dann in Korea der japanische Markenschutz 
wie übrigens auch in Taiwan.60 

V. FAZIT: MARKENSCHUTZ UND DER IMPERIALE WETTBEWERB IN 
OSTASIEN 

Untersuchungen zur Geschichte des Transfers des westlichen Rechts nach 
Japan und des Markenrechts haben die Freiwilligkeit betont, mit der der 
japanische Staat in seinem eigenen wirtschaftlichen Interesse schon seit den 
1880er Jahren moderne Institutionen schuf. Dazu gehörten die Einrichtung 
eines zentralen Patent- und Markenamts und die Verabschiedung der ent-
sprechenden Markenschutzgesetze, die im Laufe der Zeit an die allgemeine 
Wirtschaftsentfaltung und internationale Rechtsentwicklung angepasst wur-
den.61 Diese Sehweise folgt dem üblichen Parameter des Westens als Vorbild 
mit Japan als selektivem und gelehrigem Schüler. Die Frage nach der Ent-
wicklung des Markenrechts im Kontext eines staatlichen Anspruchs auf oder 
eines politischen Begehrens nach Souveränität in Ostasien ist von der westli-
chen Forschung bisher nicht beachtet worden. 

Diese Studie nimmt eine breitere globalgeschichtliche Perspektive ein, 
die Japans Haltung zum Markenschutz auch als einen dynamischen Aus-
tausch- und Verhandlungsprozess mit ausländischen Mächten und ihren 
Wirtschaftsinteressen in Ostasien darlegt und den rechtlichen und wirtschaft-
lichen Einfluss Japans auf China und Korea in solch ein Narrativ mit einbe-
zieht. Ausländische Warenzeichen in Japan blieben im 19. Jahrhundert be-
wusst ohne einen rechtlichen Schutz vor Imitaten trotz aller Kennzeich-
nungen in westlichen Sprachen wie „registered trademark“ oder „Schutz-
marke“. Spätestens seit den 1880er Jahren wurde das Problem in den eng-
lischsprachigen Zeitungen Japans und durch die diplomatischen Vertretun-
gen offen thematisiert, wobei die japanische Regierung im Prinzip hart blieb, 
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aber mehrere Jahre lang durch Einzelfalllösungen auf administrativem Weg 
versuchte, die größten Konflikte aus dem Weg zu räumen, solange sie den 
gewerblichen Rechtsschutz als Faustpfand in den Verhandlungen um die 
ungleichen Verträge nicht aus der Hand geben wollte. Deutschland als sich 
entwickelnde Industrienation gehörte zu den Ländern, die sich besonders um 
den Schutz ihrer Güter bemühten und die im Handelsvertrag von 1896 auch 
einen entsprechenden Artikel durchsetzen konnten. Schon vorher hatte 
Großbritannien im Jahre 1894, also vor dem Sino-Japanischen Krieg, als 
Bedingung für die Aufgabe seiner extraterritorialen Rechte Japans Beitritt 
zur Pariser Markenschutzkonvention erreicht. Markenschutz für ausländi-
sche Marken in Japan wurde also verankert im Austausch für die internatio-
nale Anerkennung von Japans Souveränität und dem Ende der extraterritori-
alen Rechte der Westmächte.62 

Seit Ende des 19. Jahrhunderts dienten die internationalen diplomatischen 
Verhandlungen nicht nur dem Schutz ausländischer Güter in Japan, sondern 
wurden auch im Hinblick auf die japanische Wirtschaftskonkurrenz vor al-
lem in China und selbst in Korea geführt. In China verhinderten die West-
mächte 1904 ein mit japanischer Hilfe entwickeltes Markenschutzgesetz und 
behalfen sich in den Folgejahren mit diversen bilateralen Verträgen unterei-
nander zum Schutz ihrer eigenen Marken. An diesem System war Japan nur 
partiell beteiligt, indem es sich mit der chinesischen Regierung einigte, aber 
unter den Westmächten auch mit den Vereinigten Staaten eine Übereinkunft 
für gegenseitigen Markenschutz in China abschloss. Zwei Jahre vor der An-
nektierung Koreas im August 1910 waren es auch die USA, die sich 1908 mit 
Japan auf einen formalen Schutz ihrer dortigen Handelsmarken einigten. Ab 
1910 wurde Korea dann in das japanische Rechtssystem voll integriert und 
das neue Markengesetz von 1921 galt auch in den japanischen Kolonien. Erst 
1923 Jahren gelang es dann auch China, ein eigenes Markenschutzgesetz zu 
verabschieden, das zuerst von den Westmächten abgelehnt wurde. Die Mar-
kenregistrierung japanischer Firmen und deutscher Handelshäuser, die ihre 
extraterritorialen Privilegien nach dem Ersten Weltkrieg ohnehin verloren 
hatten, zwang schließlich auch die Diplomaten der britischen Regierung, das 
chinesische Markenrecht formell anzuerkennen. Somit fand die erste Phase 
der Markenschutzentwicklung in Ostasien im Zeichen des westlichen Impe-
rialismus ihren Abschluss. 

Als 1910 der britische Botschafter sich beim Außenminister Jutarō 
Komura über die Harumoto Soap Factory aus Ōsaka beschwerte, die in 
Indien Markenimitate eines Herstellers aus Birmingham unter „Kynoch 
Limited made in Japan“ verkaufte, war dieses auch ein Symptom eines sich 
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entwickelnden doppelten Standards des japanischen Markenschutzes.63 Im 
frühen 20. Jahrhundert wurde der Markenschutz über Gesetze und die 
Rechtspraxis im japanischen Heimatland allmählich akzeptiert, wie die 
abnehmenden diplomatischen Klagen zeigen und britische Aussagen bele-
gen, nach dem Markengesetz von 1909, das auch auf britischen Druck ver-
abschiedet wurde, sei die Lage „on the whole quite satisfactory.“ Immer 
wieder gab es freilich bekannte Ausnahmen wie etwa eine von Meidiya 
verkaufte falsche „Worcester Sauce“, die angeblich von Lea and Perrin 
stammte.64 Selbst wenn das Markenrecht als Teil einer imperialen Besitzer-
greifung in seinem Kolonialreich neu institutionalisiert worden war, schien 
aus japanischer Sicht für die anderen Länder Asiens, die insbesondere ver-
stärkt durch den Ersten Weltkrieg zur Destination japanischer Güter wur-
den, eine weniger genaue Einhaltung der teilweise in den Exportländern 
nicht überprüfbaren Rechtsnormen zu gelten. Das von Japanern für Japaner 
konzipierte Markenrecht ignorierte anfangs ausländische Rechte bewusst, 
wobei die internationale und rechtliche Stellung des jeweiligen Verhand-
lungspartners entscheidend war. Interessant ist, dass relativ viel Korrespon-
denz zwischen Großbritannien und Japan zu diesem Thema überliefert ist, 
obwohl beide Länder seit 1902 durch die Anglo-Japanische Allianz zu den 
engsten politischen Verbündeten in der Region zählten. Hier spielten neben 
diplomatischen Fragen und des strategischen Einsatzes der Markenschutz-
frage der japanischen Regierung eben doch auch inzwischen etablierte 
unterschiedliche Rechtsvorstellungen zum Markenschutz eine Rolle, wo-
nach Markenrechte durch Markenbenutzung oder eben durch Markenregist-
rierung begründet wurden. Hier handelte es sich vielleicht nicht nur um 
Machtpolitik und um die Zentralität des wirtschaftlichen Wettbewerbs, in 
dem man sich Vorteile erhoffte. Für eine Handelskammer in Manchester 
war es schlicht und einfach nicht vorstellbar, dass ein asiatisches Land ein 
funktionsfähiges Markenschutzsystem haben konnte, dass anders gestaltet 
war als in England üblich, und grundsätzliches Mistrauen gegen japanische 
Geschäftspraktiken in China oder anderswo ließen sich auch nicht durch 
Tatsachen wiederlegen. Der Wunsch der japanischen Regierung, nur in 
Ausnahmefällen britische Marken zu schützen, die nicht registriert waren, 
war möglicherwiese nicht nur eine diplomatische Ausrede. Offenbar be-
fürchtete Japan tatsächlich „endless litigation“ 65  Man darf dennoch die 
machtpolitischen Fragen in der Gesetzesentwicklung nicht völlig überse-
hen. Bis 1952 weigerte sich Japan, dem Abkommen von Madrid beizutre-
ten, das Hersteller zur Nennung des Herkunftslands auf einer Ware ver-
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pflichtete. Laut einer häufig zitierten Publikation des japanischen Patentbü-
ros gab es dafür einfach zu wenig wirtschaftlichen Anreiz. 1910 schrieb der 
japanische Agrar- und Handelsminister Kanetake Ōura an Außenminister 
Komura, die japanische Industrie stecke noch in den Kinderschuhen und 
habe wenig Exporterfahrung. Das Vertrauen in die eigenen Güter sei nied-
rig und es sei deswegen sehr schwierig, Märkte für Waren mit der Kenn-
zeichnung „Made in Japan“ zu finden. Aus diesen Gründen solle man kei-
nem Abkommen beitreten, dass solches vorsehe, da es der japanischen 
Wirtschaft schaden könne. 66  International konnte sich Japan daher von 
seinem Ruf als Imitator nie so recht befreien. Noch 1949 entschied die 
amerikanische Besatzungsbehörde SCAP, es sei endlich an der Zeit, in 
Japan die Registrierung von Marken oder Handelsnamen zu unterbinden, 
die ausländischen Marken ähnelten oder mit diesen identisch seien.67 
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